
(Auszug aus den)

      Beschlüssen Nr. 1014 - 1030

       der 42. ordentlichen, öffentlichen Sitzung
       der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin
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Drucksache Nr. 1810/II Antrag der CDU-Fraktion
Leistungsgewährung gem. § 13 KJHG-SGB VIII
sowie Beschlussempfehlung des Jugendhilfe-
ausschusses

Beschluss Nr. 1028

Die BVV hat beschlossen:

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass die
Leistungsgewährung gem. §13 KJHG-SGB VIII zu berufsvorbereitenden Maßnahmen für
behinderte Jugendliche gesichert wird. Dabei sollte grundsätzlich geklärt werden, wie künftig eine
Kooperation zwischen Jugendamt, Arbeitsamt und Sozialamt im wohlverstandenen Interesse der
betroffenen Jugendlichen erfolgen kann.
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